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Gelegenheitshilfskraft. Es kann aber natürlich auch der Fall
Vorkommen, daß wir von einer Urkundenherstellung seitens
des Urhebers, also von einer Urheberkanzlei gar keine Kennt¬
nis haben; in diesem Falle werden wir selbstverständlich
unsere Untersuchung mehr oder weniger ausschließlich auf
der Kenntnis der Kanzlei des Empfängers bzw. der Be¬
urkundungsstelle, der die Gelegenheitshilfskraft entnommen
ist, aufbauen müssen.
Es kann aber auch eine Urkunde für sich allein stehen:

ihre Formen entsprechen weder der Kanzlei des Urhebers
noch der des Empfängers und der Kreis der Gelegenheits¬
hilfskraft ist nicht ausfindig zu machen; ja der Fall kann
noch schwieriger werden, wenn weder von einer Urheber-
noch von einer Empfängerkanzlei überhaupt irgendetwas
bekannt ist, diese also in keiner Weise zu einer auch nur
entfernteren Hilfeleistung herangezogen werden können und
so das Stück ,,allein auf weiter Flur steht £C .Wir dürfen nicht
vergessen, daß die diplomatische Methode eine Methode
des Vergleichs ist und daß daher die Durchführung dieser
Methode stets das Vorhandensein einer Mehrheit von Ver¬
gleichsstücken zur Voraussetzung hat; diese Methode ist
daher naturgemäß in der erforderlichen Exaktheit zunächst
und unmittelbar nicht durchführbar in solchen Fällen, in
denen für größere Zeiträume oder für die in Frage kommen¬
den Lebenskreise nur einzelne oder gar nur die einzelne
Urkunde überliefert ist. In solchen und ähnlichen Fällen
liegt es nahe, die Kriterien der Beurteilung zunächst und
vor allem aus dem Rechts- und Sachinhalt sowie aus all¬
gemeinen geschichtlichen Erkenntnissen zu gewinnen; wir
werden aber auch in solchen Fällen auf die Hilfe der eigent¬
lich diplomatischen Kriterien, also vor allem der äußeren
und inneren Merkmale nicht verzichten; wir werden zu dem.
Zwecke und weil uns weder Urheber noch Empfänger etwas
bieten, als Vergleichsmaterial die Urkunden benachbarter,
unter Umständen auch weiterabliegender Gebiete, und zwar
zunächst aus derselben Zeit, heranziehen und wir werden
ferner versuchen, aus der geschichtlichen Stellung von Ur¬
heber und Empfänger womöglich Anhaltspunkte für die Er¬
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